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Berufsabschlüsse für Erwachsene 

1. Informationen für Interessentinnen und Interessenten 

 Das Eingangsportal Aargau informiert über Berufsabschlüsse für Erwachsene 
 
Eingangsportal Aargau  
Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau 
Berufs- und Laufbahnberatung 
Herzogstrasse 1, 5000 Aarau  
 
062 832 6422; www.eingangsportal.ch 

2. Zulassung 

 Die Zulassung zu den Angeboten, die Erwachsenen das Nachholen eines Berufabschlus-
ses ermöglichen, erfolgt durch die Abteilung Berufsbildung und Mittelschule des Kan-
tons Aargau.  
 

 Für Gesuche um eine Zulassung kann auf der Website der Abteilung Berufsbildung und 
Mittelschule ein Formular bezogen werden (www.ag.ch/berufsbildung). Das Formular ist 
auch beim Eingangsportal erhältlich. 
 

 Die Gesuche für gewerblich-industrielle Berufe sind zu richten an: 
 
 Departement BKS 

  Abt. Berufsbildung und Mittelschule 
  Sektion Berufsbildung G/I 
  Bachstrasse 15, 5001 Aarau 
  Tel: 062 835 2208 
 

 Die Gesuche für Berufe im KV/Detailhandel sind zu richten an: 
 
 Departement BKS 
 Abt. Berufsbildung und Mittelschule 
 Sektion Berufsbildung KV/D 
 Bachstrasse 15, 5001 Aarau 
 Tel: 062 835 2219 
 

 Die Gesuche für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen sind zu richten an: 
 
 Departement BKS 
 Abt. Berufsbildung und Mittelschule 
 Sektion Berufsbildung G/S 
 Bachstrasse 15, 5001 Aarau 
 Tel: 062 835 2234 
 

 Weitere Informationen unter: www.ag.ch/berufsbildung 
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3. Kosten 

 Die Beratung durch das Eingangsportal ist kostenlos. 
 
 Die Zulassung ist mit einer Gebühr von Fr. 300.- verbunden (ab 1. August 2010). 

 
 Der Besuch von Angeboten, die Erwachsenen das Nachholen eines Berufsabschlusses 

ermöglichen, ist kostenlos. Ausnahmen stellen die nachfolgend genannten Positionen dar: 
 

• Kostenbeiträge an vorgeschriebene üK werden für Kandidatinnen und Kandida-
ten ohne Lehrvertrag im Umfang der SBBK-Pauschale gewährt. Die Restkosten 
müssen Kandidatinnen und Kandidaten ohne Lehrvertrag selber tragen. 

• Materialkosten und bei Prüfungen anfallende Raumkosten gehen zu Lasten der 
Kandidatinnen und Kandidaten. 

• Angebote privater Anbieter: die Schulgelder sind von den Kandidatinnen und 
Kandidaten selbst zu tragen. 
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